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Zugänglichkeit der Verwaltungsverordnungen (Weisungen) 
des Bundes

Patrick Mägli | Verwaltungsverordnungen des Bundes werden weder in der Amtlichen 
Sammlung des Bundesrechts noch – in der Regel – im Bundesblatt publiziert. Im vorliegen-
den Beitrag werden nach einer Einleitung und einer Definition der Verwaltungsverordnung 
im ersten Hauptteil (Ziff. 3) zunächst die rechtlichen Grundlagen der Veröffentlichung der 
Verwaltungsverordnungen sowie die heutige Praxis des Bundesrates und der Bundesver-
waltung erörtert. Im zweiten Hauptteil (Ziff. 4) wird der Zugang zu den Verwaltungsverord-
nungen nach dem Öffentlichkeitsgesetz untersucht und die Praxis dargestellt. In den Schluss-
folgerungen (Ziff. 5) wird mit Blick auf eine laufende Revision des Publikationsgesetzes die 
Möglichkeit erwogen, Verwaltungsverordnungen des Bundes an zentraler Stelle zu veröf-
fentlichen. 
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 1 Verwaltungsverordnung und Zugänglichkeit 
In allen Verwaltungen ist eine grosse Anzahl von Verwaltungsverordnungen an-
zutreffen. Entsprechend kommt ihnen im Alltag eine grosse Bedeutung zu. Im 
Unterschied zu Rechtsverordnungen werden Verwaltungsverordnungen – auch 
bezeichnet als Weisungen, Richtlinien, Reglemente – in der Regel jedoch nicht in 
den offiziellen Publikationsorganen veröffentlicht. Dementsprechend uneinheit-
lich gestaltet sich die Zugänglichkeit. 

Nachfolgend sollen die Grundätze der Publizität der Verwaltungsverordnun-
gen des Bundes sowie die Praxis des Bundes dargestellt werden.

 2 Verwaltungsverordnung – Definition und Eigenheiten
Verwaltungsverordnungen sind generelle und abstrakte Anweisungen einer über-
geordneten Behörde an ihr unterstellte Behörden, die hauptsächlich zum Zweck 
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haben, eine einheitliche, gleichmässige und sachgerechte Praxis zu gewährleis-
ten. Im Gegensatz zu Rechtsverordnungen richten sie sich nicht an die Bürgerin-
nen und Bürger sondern «an die der Dienstaufsicht unterstellten Beamten und 
öffentlich Bediensteten» (BGE 128 I 167 E. 4.3). Sie enthalten grundsätzlich keine 
Rechtsnormen, die Rechte und Pflichten von Privaten begründen oder Organisa-
tion und Verfahren von Behörden regeln. In der Regel haben sie keinen rechtset-
zenden Charakter (Bericht der Staatspolitischen Kommission vom 1. März 2001, 
BBl 2001 3467, 3537) und nur im Innenverhältnis der Behörde Rechtsbindungen zur 
Folge. Grundsätzlich sind solche Weisungen vorgesetzter Behörden an die unter-
stellte Behörde wegen ihres Zwecks rechtsverbindlich und damit einzuhalten 
(Egli 2011, 1161). Verwaltungsverordnungen sind nach bundesgerichtlicher Recht-
sprechung für die Gerichte nicht verbindlich. Diese Nichtverbindlichkeit ist indes-
sen relativ: Die Gerichte sollen die Verwaltungsverordnungen mitberücksichtigen. 
Dies bedeutet, dass sie nicht ohne triftige Gründe von Verwaltungsverordnungen 
abweichen sollen (BGE 137 V 1 E. 5.2.3, BGE 132 V 200 E. 5.1.2; Egli 2011, 1162). 

Umschreiben Verwaltungsverordnungen indirekt die Rechtsstellung von Pri-
vaten und treffen sie die Privaten in ihren Interessen faktisch gleich stark wie 
Rechtsverordnungen, so können sie dennoch Aussenwirkungen entfalten 
(Egli 2011, 1162; Häfelin/Haller/Keller 2012, 601). In diesen Fällen ist eine Be-
schwerde gegen die Verwaltungsverordnung denn auch möglich, wenn ein kon-
kreter Anwendungsfall nicht anfechtbar ist, z. B. weil keine Verfügung erlassen 
wird (BGE 128 I 167 ff., 172 E. 4.3; vgl. auch Uhlmann/Binder 2009, 155; Häfelin/Hal-
ler/Keller 2012, 601). In der Lehre wird die Praxis des Bundesgerichts zur Unter-
scheidung zwischen Innen- und Aussenwirkung der Verwaltungsverordnungen 
kritisiert. Demnach konkretisieren Verwaltungsverordnungen in bestimmten 
Fällen unbestimmte Rechtsnormen und können sich im Ergebnis oft gleich aus-
wirken wie Rechtsverordnungen (Egli 2011, 1163; Häfelin/Müller/Uhlmann 2010, 
Rz. 133 ff.; Biaggini 1997, 17 ff.). Verwaltungsverordnungen kommen nach dieser 
Argumentation normative Wirkungen zu, wenn auch nicht im gleichen Ausmass 
wie Rechtsverordnungen (Uhlmann/Binder 2009, 156). 

Verwaltungsverordnungen können organisatorischer Natur sein und den in-
ternen Verfahrensablauf sowie die Verwaltungsorganisation regeln. Sie sollen 
die Verwaltung so organisieren, dass sie vollzugsfähig ist (Pfisterer 2007, 73). Fer-
ner gibt es die sogenannten verhaltens- oder vollzugslenkenden Verwaltungs-
verordnungen, die einer einheitlichen und rechtsgleichen Anwendung, der Aus-
legung oder der Handhabung des Ermessens dienen (Uhlmann/Binder 2009, 152; 
Häfelin/Haller/Keller 2012, Rz. 1854 f.). Daneben gibt es eine Vielzahl von Erschei-
nungsformen, die begrifflich kaum zu fassen sind. Nach einem weiten Verständ-
nis der Verwaltungsverordnungen gehören dazu auch generell-abstrakte Rege-
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lungen wie Merkblätter und Kreisschreiben, mit denen eine Behörde die Praxis 
für sich selber oder für Dritte regelt und kommuniziert. Verwaltungsverordnun-
gen sind demnach «ein Sammelbecken für sämtliche generell-abstrakten Rege-
lungen, die nicht auf der Stufe des Gesetzes oder der Rechtsverordnung zu finden 
sind» (Uhlmann/Binder 2009, 153; vgl. auch Pfisterer 2007, 18; Egli 2011, 1160).  

 3 Aktive Information: Veröffentlichung der Verwaltungsverordnungen des Bundes
 3.1 Abgrenzung zu rechtsetzenden Erlassen 

Erlasse, die Rechte und Pflichten von Einzelnen begründen und die Organisation 
und die Verfahren von Behörden regeln, müssen ordnungsgemäss öffentlich 
kundgemacht werden. Dies verlangen Artikel 5 der Bundesverfassung vom 18. Ap-
ril 1999 (BV; SR 101) über die Grundsätze rechtstaatlichen Handelns sowie Arti-
kel 9 BV über das Willkürverbot (Hangartner, St. Galler Kommentar 2008, 
Art. 5 Rz. 16). Das Publikationsgesetz vom 18. Juni 2004 (PublG; SR 170.512) sieht in 
Artikel 8 vor, dass aus den in den Artikeln 2–4 aufgeführten Erlassen, völkerrecht-
lichen Verträgen und Beschlüssen des internationalen Rechts sowie Verträgen 
zwischen Bund Kantonen erst Rechtswirkungen entstehen, wenn die entspre-
chenden Texte in der Amtlichen Sammlung (AS) veröffentlicht worden sind. Wird 
ein Erlass nach dem Inkrafttreten veröffentlicht, so entstehen nach Artikel 8 Ab-
satz 2 PublG Verpflichtungen erst am Tag nach der Veröffentlichung des Erlasses. 

Auf Bundesebene gibt es demgegenüber keine Bestimmungen, welche die Pu-
blikation in der AS als Gültigkeitsvoraussetzung für die Verwaltungsverordnung 
vorsehen. Verwaltungsverordnungen können ohne Publikation im Innenverhält-
nis für Behörden rechtsverbindlich sein. Da sich Verwaltungsverordnungen pri-
mär an die Behörden richten, ist denn auch im PublG keine allgemeine Publika-
tionspflicht vorgesehen.

 3.2 Projekt «Bewirtschaftung von Weisungen des Bundes»
Lange Zeit war die Organisation des Weisungswesens in der Bundesverwaltung 
sehr heterogen ausgestaltet. Insbesondere die Auffindbarkeit der Verwaltungs-
verordnungen war nicht gewährleistet. Am 17. November 1999 hat der Bundes-
rat daher die Verwaltungskontrolle des Bundesrates (VKB) damit beauftragt, das 
Weisungswesen des Bundes zu untersuchen. Insbesondere sollten eine einheit-
liche Lösung der Publikation der Verwaltungsverordnungen in elektronischer 
Form geprüft werden. Unter der Leitung der VKB schlug eine interdepartemen-
tale Arbeitsgruppe in ihrem Bericht vom 4. Juli 20001 über die Verbesserung der 
Bewirtschaftung von Weisungen des Bundes vor, eine zentrale Publikationsda-
tenbank für die Veröffentlichung und die Bewirtschaftung der Weisungen des 
Bundes einzuführen. Neu sollte die Weisungsführung nicht mehr chronologisch, 
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sondern systematisch erfolgen. Die Bundeskanzlei sollte mit der Erstellung eines 
Umsetzungskonzeptes beauftragt werden. Indessen wurde schliesslich aus Res-
sourcengründen beschlossen, auf die zentrale Publikation aller Weisungen in ei-
ner Datenbank zu verzichten. Die Departemente sollten weiterhin selber für die 
Publikation der Weisungen zuständig bleiben. Als Folge des Projekts wurden hin-
gegen die Gesetzestechnischen Richtlinien des Bundes (GTR)2 ergänzt 
(vgl. Ziff. 3.3.2 u. 3.4.2). Zudem beschloss der Bundesrat, die Bewirtschaftung sei-
ner eigenen Verwaltungsverordnungen zu verbessern und neu zu ordnen 
(vgl. Ziff. 3.3.2). 

 3.3  Publikation von Verwaltungsverordnungen nach PublG
 3.3.1 Rechtliche Grundlagen

Im PublG bestehen keine Vorschriften, die die Publikation von Verwaltungsver-
ordnungen zwingend vorschreiben. Artikel 13 Absatz 2 PublG sieht die Veröffent-
lichung vor von Beschlüssen, Weisungen und Mitteilungen des Bundesrates, der 
Bundesverwaltung sowie von Organisationen und Personen der öffentlichen oder 
privaten Rechts, die mit Verwaltungsaufgaben betraut sind, jedoch nicht der Bun-
desverwaltung angehören. Dabei handelt es sich um eine Kann-Vorschrift. Es sol-
len jedoch nur Texte im Bundesblatt veröffentlicht werden, die eine gewisse Au-
ssenwirkung entfalten oder die von allgemeiner Bedeutung sind (Botschaft PublG, 
BBl 2003 7733). Artikel 18 der Publikationsverordnung vom 17. November 2004 
(PublV; SR 172.512.1) präzisiert, dass Beschlüsse, Weisungen und Mitteilungen ver-
öffentlicht werden, wenn sie erhebliche Aussenwirkungen entfalten oder von er-
heblicher allgemeiner Bedeutung sind. Dies gilt namentlich für in Erlassform 
gekleidete Weisungen des Bundesrates (Art. 18 Bst. a PublV). 

 3.3.2 Heutige Praxis der Publikation von Verwaltungsverordnungen nach PublG 
Die GTR sehen in Rz. 152m vor, dass Verwaltungsverordnungen des Bundesrates 
grundsätzlich im Bundesblatt publiziert werden. Seit dem Inkrafttreten des PublG 
am 1. Januar 2005 wurden folgende in Erlassform gekleidete Weisungen und 
Richtlinien des Bundesrates im Bundesblatt publiziert:



� 131MÄGLI:  ZUGÄNGLICHKEIT DER VERWALTUNGSVERORDNUNGEN DES BUNDES  

Gestützt auf den Bundesratsbeschluss vom 19. Dezember 2003 betreffend «Ver-
besserung der Weisungsbewirtschaftung» führt die Bundeskanzlei eine chrono-
logische Übersicht über die geltenden Weisungen. Nicht aufgeführt sind die pe-
riodisch wiederkehrenden und jeweils nur für eine befristete Zeit geltenden 
Weisungen. Die Übersicht wird periodisch nachgeführt, und neue Weisungen des 
Bundesrates werden grundsätzlich, sofern nicht besondere Gründe für eine Nicht-
veröffentlichung bestehen, im Bundesblatt veröffentlicht3.  

Daneben wurden seit dem 1. Januar 2005 unter den Begriffen Richtlinien und 
Kreisschreiben vereinzelt auch Verwaltungsverordnungen von untergeordneten 
Bundesstellen veröffentlicht: 

Titel Fundstelle 
Erlass

Fundstelle Änderung oder 
Aufhebung

Weisungen über die Voraussetzungen für die Gründung von 
Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen

BBl 2005 4233 BBl 2011 6153 (Aufhebung)

Richtlinien für die Entsendung von Delegationen an interna-
tionale Konferenzen sowie für deren Vorbereitung und 
Folgearbeiten

BBl 2006 2455 BBl 2012 9497 (Aufhebung)

Weisungen für die UKW-Sendernetzplanung. (UKW-Weisun-
gen)

BBl 2006 3743
BBl 2006 6300 (Änderung)
BBl 2007 377 (Änderung)

Weisungen für die T-DAB-Sendernetzplanung. (T-DAB-Wei-
sungen)

BBl 2006 3745

Weisungen über die Organisation der sicherheitspolitischen 
Führung des Bundesrats

BBl 2006 6641 BBl 2011 9499 (Aufhebung)

Richtlinien des Bundesrates für die Nutzung von Frequenzen 
für Radio und Fernsehen im VHF- und UHF-Band (VHF/
UHF-Richtlinien)

BBl 2007 3441

Weisungen über organisatorische Massnahmen in der 
Bundesverwaltung zur Bewältigung besonderer und ausser-
ordentlicher Lagen

BBl 2007 8293

Weisungen über die Koordination und die Zusammenarbeit 
der Bibliotheken in der Bundesverwaltung

BBl 2008 6155

Weisungen über die Risikopolitik des Bundes BBl 2009 6549
Richtlinien des Bundesrates für die Nutzung von Frequenzen 
für Radio und Fernsehen (Rundfunkfrequenz-Richtlinien)

BBl 2010 525

Richtlinien über die Entsendung von Delegationen an inter-
nationale Konferenzen

BBl 2012 9491

Titel Autor Fundestelle Erlass
Fundestelle Änderung oder 
Anpassung 

Richtlinien über die finanzielle Unterstützung 
von Fotoprojekten von gesamtschweizerischer 
Bedeutung

EDI BBl	2006 835

Richtlinien über die Mindestanforderungen an 
ein Datenschutzmanagementsystem (Richtli-
nien über die Zertifizierung von Organisation 
und Verfahren)

 
EDÖB BBl	2008 7237
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 3.4 Publikation von Verwaltungsverordnungen ausserhalb des PublG 
 3.4.1 Allgemeines Publikationsgebot

Ein grosser Teil der Verwaltungsverordnungen der Verwaltungseinheiten des 
Bundes werden nicht nach dem PublG in den amtlichen Publikationsorganen des 
Bundes veröffentlicht (vgl. Ziff. 3.2.1). Private haben indessen nach Artikel 8 BV 
Anspruch auf Gleichbehandlung. Da Verwaltungsverordnungen in der Regel die 
Praxis ausweisen, sollten insbesondere diejenigen Verwaltungsverordnungen, 
die Aussenwirkungen entfalten, öffentlich zugänglich gemacht werden (Han-
gartner, St. Galler Kommentar 2008, Art. 5 Rz. 17.; Auer/Malin verni/Hottelier 2006, 
Rz. 1599). Ein solches Gebot, Verwaltungsverordnungen des Bundes aktiv zugäng-
lich zu machen, ergibt sich auch aus Artikel 180 BV und aus Artikel 10 des Regie-
rungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 (RVOG; 
SR 172.010). Diese Bestimmungen verpflichten den Bundesrat und damit auch die 
Bundesverwaltung die Öffentlichkeit über das staatliche Handeln rechtzeitig und 
umfassend zu informieren. Es handelt sich dabei um eine aktive Informationstä-
tigkeit von Bundesrat und Bundesverwaltung. 

 3.4.2 Publikationsgebot nach den GTR
In den Randziffern 151a und 152m der GTR wird empfohlen, aus Gründen der Trans-
parenz und der Information die wichtigsten Verwaltungsverordnungen der De-
partemente und ihrer unterstellten Verwaltungseinheiten in geeigneter Form 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen (Sägesser, Kommentar PublG 2011, 
Art. 2 Rz. 9). Es ist dabei an den Verwaltungseinheiten, zu entscheiden, welche 
Verwaltungsverordnungen wichtig sind und in welcher Form diese veröffentlicht 
werden. 

Weiter machen die GTR gewisse gesetzestechnische Vorgaben, damit die Ver-
waltungsverordnungen des Bundes ein möglichst einheitliches Erscheinungs-
bild aufweisen (Rz. 152 ff.)

 3.4.3 Publikationsgebot nach BGÖ und VBGÖ
Das Öffentlichkeitsgesetz vom 17. Dezember 2004 (BGÖ; SR 152.3) regelt zwar pri-
mär die passive Information über das staatliche Handeln (vgl. unten Ziff. 4.1). Ar-
tikel 21 Buchstaben b und c BGÖ sieht indessen vor, dass der Bundesrat auf Ver-
ordnungsstufe auch Bestimmungen zur aktiven Information über amtliche 
Dokumente sowie zu deren Publikation erlassen kann. In der Öffentlichkeitsver-
ordnung vom 24. Mai 2006 (VBGÖ; SR 152.31) hat der Bundesrat von dieser Zustän-
digkeit Gebrauch gemacht. Artikel 19 VBGÖ sieht vor, dass die zuständige Behörde 
wichtige amtliche Dokumente so schnell wie möglich im Internet verfügbar 
macht, soweit dies keinen unangemessenen Aufwand verursacht und der Veröf-
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fentlichung im Internet keine gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen. Mit 
der Veröffentlichung wird der Anspruch auf Zugang zu amtlichen Dokumenten 
erfüllt (Art. 6 Abs. 1, 2 u. 3 BGÖ). Artikel 19 VBGÖ räumt den Behörden einen gro-
ssen Ermessensspielraum ein. Dies gilt auch für die Publikation von Verwaltungs-
verordnungen, die als amtliche Dokumente nach den Artikeln 1, 2 Absatz 1 Buch-
stabe a und 5 BGÖ unter den Anwendungsbereich des BGÖ fallen (vgl. unten 
Ziff. 4.1). Die Behörden bestimmen, welche Verwaltungsverordnungen im Sinne 
von Artikel 19 VBGÖ wichtig sind (Füzessery Minelli, Kommentar BGÖ 2008, 
Art. 21 Rz. 18). So können Verwaltungsverordnungen als wichtig erachtet werden, 
die in einem Bereich von grundlegender Bedeutung sind oder eine grosse Anzahl 
von Personen betreffen. Nach Artikel 19 VBGÖ kann von einer Publikation abge-
sehen werden, wenn die Publikation zu einem unangemessenen Aufwand  
– finanziell oder in Form von Arbeitszeit – führen würde. Bei Verwaltungsverord-
nungen dürfte jedoch kaum ein solcher unangemessener Aufwand bei der 
Publikation anzunehmen sein. 

Im Weiteren dürfen der Publikation der Verwaltungsverordnungen im Inter-
net keine gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen. So ist auf eine Publika-
tion zu verzichten, wenn eine Ausnahmebestimmung von Artikel 7 Absatz 1 BGÖ 
erfüllt ist (vgl. Ziff. 4.3).  

Nach Artikel 18 VBGÖ informieren die Behörden ferner über amtliche Doku-
mente, indem sie im Internet Informationen über die Aufgabenbereiche sowie 
über wichtige Geschäfte, für die sie zuständig sind, veröffentlichen. Sie stellen 
weitere geeignete Informationen zur Verfügung, die das Auffinden von Doku-
menten und somit auch von Verwaltungsverordnungen erleichtern können, so-
weit dies keinen unangemessenen Aufwand verursacht. Damit soll gewährleis-
tet werden, dass das Zugangsrecht gemäss BGÖ möglichst effizient umgesetzt 
werden kann (vgl. unten Ziff. 4). 

 3.4.4 Praxis der Publikation von Verwaltungsverordnungen
Eine Umfrage bei den Öffentlichkeitsberaterinnen und -beratern der Departe-
mente und Ämter über die Praxis der Publikation der Verwaltungsverordnungen 
ergab ein differenziertes Bild: Ob und in welchem Umfang Verwaltungsverord-
nungen publiziert werden, hängt stark vom Aufgabenbereich der jeweiligen Ver-
waltungseinheiten ab. 

Einige Öffentlichkeitsberaterinnen und -berater gaben an, dass ihre Verwal-
tungseinheiten sämtliche vollzugslenkenden Verwaltungsverordnungen bzw. 
sämtliche Verwaltungsverordnungen mit Aussenwirkung auf ihren Internetsei-
ten publizieren würden4. Begründet wird dies teilweise auch damit, dass für die 
Verwaltungseinheiten mit der Publikation im Internet durchaus ein Eigeninter-
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esse der publizierenden Verwaltungseinheiten verbunden sei, da damit eine ein-
heitliche Rechtsanwendung gewährleistet werden könne. Andere Verwaltungs-
einheiten veröffentlichen nur einen Teil der vollzugslenkenden Verwaltungs- 
verordnungen. So macht das Bundesamt für Justiz (BJ) zwar im Fachbereich Straf- 
und Massnahmenvollzug alle Richtlinien im Internet publik. Das Bearbeitungs-
reglement des Strafregisters ist hingegen nicht öffentlich zugänglich. Das BJ stellt 
es lediglich den vollziehenden Kantonen elektronisch zur Verfügung. Ebenso hat 
das Bundesamt für Bevölkerungsschutz die ab dem 1. Januar 2007 erlassenen 
Kreisschreiben lediglich auf seiner Homepage im passwortgeschützten Bereich 
aufgeschaltet. Auch die Gruppe Verteidigung (des Eidgenössischen Departements 
für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, VBS) stellt lediglich einen Teil 
der vollzugslenkenden Verordnungen im Internet zur Verfügung. Nicht zugäng-
lich sind die vertraulich und geheim klassifizierten Verwaltungsverordnungen. 

Verwaltungsverordnungen, die organisatorischer Natur sind und die den Ver-
waltungsvollzug sowie die Verwaltungsorganisation regeln, werden in der Regel 
nicht im Internet publiziert. Da sie in erster Linie interner Natur sind und sich an 
die Mitarbeitenden richten, werden sie oft lediglich im verwaltungsinternen In-
tranet veröffentlicht. So sind die Verwaltungsverordnungen der Generalsekreta-
riate der Departemente5 und weiterer Verwaltungsstellen mit Stabsaufgaben6 in 
der Regel nur im Intranet zugänglich. 

In der Umfrage haben einzelne Stellen angegeben, dass sie über interne Re-
geln zur Unterscheidung zwischen vollzugslenkenden Verwaltungsverordnun-
gen und solchen eher organisatorischer Natur bzw. zu deren Publikation verfü-
gen. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt unterscheidet dabei zwischen Richtlinien 
und internen Weisungen. Interne Weisungen sind eher organisatorischer Natur 
und werden lediglich im Intranet publiziert. Die Richtlinien sind hingegen voll-
zugslenkend und werden im Internet publiziert. Im Bundesamt für Umwelt wird 
die Frage der Veröffentlichung gestützt auf den internen «Leitfaden Publikation» 
geklärt. Fällt ein Dokument in das Gefäss Umweltvollzug, das Vollzugshilfen und 
Mitteilungen umfasst, so wird es im Internet publiziert. 

Die Verwaltungsverordnungen werden dezentral auf den Internetseiten der 
jeweiligen Verwaltungseinheiten veröffentlicht. Diese Internetseiten sind zudem 
zum Teil sehr unterschiedlich ausgestaltet. Die Systematik der Ablage und Auf-
findbarkeit der Verwaltungsverordnungen unterscheidet sich je nach Verwal-
tungseinheit sehr stark. Oftmals bestehen keine eigentlichen Sammlungen der 
Verwaltungsverordnungen; sie sind vielmehr unter den einzelnen Themen und 
Aufgabenbereichen der Verwaltungseinheiten auffindbar. Anders verhält es sich 
in der Gruppe Verteidigung des VBS. Diese verfügt über eine Plattform, auf der alle 
nicht klassifizierten Weisungen7 über ein sogenanntes Gastkonto zugänglich sind. 
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 4. Passive Information: Zugang zu Verwaltungsverordnungen des Bundes
 4.1 Allgemeines zum Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ)

Der Zweck des BGÖ ist es, den Zugang der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumen-
ten zu gewährleisten (Art. 1 und 2 Abs. 1 Bst. a BGÖ). Dabei handelt es sich um die 
sogenannte «passive» Information, weil die Behörden den Zugang zu den amtli-
chen Dokumenten nicht von sich aus, sondern nur gestützt auf ein Gesuch ge-
währen (Mahon/Gonin, Kommentar BGÖ 2008, Art. 6 Rz. 13). Der Geltungsbereich 
des BGÖ erstreckt sich auf die zentrale und die dezentrale Bundesverwaltung 
(Art. 2 Abs. 1 RVOG i. V. m. Art. 2 Abs. 1 Bst. a BGÖ) sowie auf Organisationen und 
Personen ausserhalb der Bundesverwaltung, die hoheitliche Funktionen wahr-
nehmen (Art. 2 Abs. 4 RVOG i. V. m. Art. 2 Abs. 1 Bst. b BGÖ). Das BGÖ gilt hinge-
gen nicht für den Bundesrat (Sägesser, Kommentar BGÖ 2008, Art. 2 Rz. 12 f.). Vom 
sachlichen Geltungsbereich des BGÖ ausgenommen sind die in Artikel 3 Ab-
satz 1 BGÖ aufgeführten Verfahren. Vorbehalten bleiben nach Artikel 4 Buch-
stabe b BGÖ ferner spezialrechtliche Bestimmungen, die die Zugänglichkeit zu 
amtlichen Dokumenten regeln. So sieht Artikel 18 PublG vor, dass bei der BK un-
entgeltlich Einsicht in die Sammlungen des Bundesrechts und in das Bundesblatt 
genommen werden kann. Ebenso ausgenommen vom Zugangsrecht nach BGÖ 
sind Informationen, die von einem Spezialgesetz als geheim bezeichnet werden 
(Art. 4 Bst. a BGÖ). Im Weiteren ist das BGÖ nur auf amtliche Dokumente anwend-
bar, die nach seinem Inkrafttreten von einer Behörde erstellt oder empfangen 
wurden (Art. 23 BGÖ). 

 4.2 Zugang zu den Verwaltungsverordnungen des Bundesrates
Der Bundesrat ist vom Geltungsbereich des BGÖ ausgenommen, weshalb über 
das BGÖ kein Zugang zu den Verwaltungsverordnungen des Bundesrates besteht 
(vgl. Ziff. 4.1). Die GTR sowie die der Bundesratsbeschluss vom 19. Dezember 2003 
über die Verbesserung der Weisungsbewirtschaftung sehen indessen vor, dass 
grundsätzlich alle in Erlassform gekleideten Verwaltungsverordnungen des Bun-
desrates im Bundesblatt veröffentlicht werden (vgl. Ziff. 3.3.2).

Im Übrigen kann nach der Verabschiedung der Verwaltungsverordnung durch 
den Bundesrat jede Person Zugang zu den Ämterkonsultationsunterlagen und 
weiteren Unterlagen oder Materialien betreffend die Entstehung des Erlasses ver-
langen (Art. 8 Abs. 2 BGÖ), sofern keine Ausnahme nach Artikel 7 Absatz 1 BGÖ 
vorliegt oder der Bundesrat nicht beschliesst, die Unterlagen auch nach dem Ent-
scheid nicht zugänglich zu machen (Art. 8 Abs. 3 BGÖ).  
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 4.3  Zugang zu den Verwaltungsverordnungen der Bundesverwaltung nach BGÖ
Nach Artikel 5 Absatz 1 BGÖ liegt ein amtliches Dokument vor, wenn die Infor-
mation auf einem beliebigen Informationsträger aufgezeichnet ist, die Informa-
tion sich im Besitz einer Behörde nach Artikel 2 BGÖ befindet und die Informa-
tion die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe betrifft (Art. 5 Abs. 1 BGÖ). Nicht als 
amtliche Dokumente gelten solche, die durch eine Behörde kommerziell genutzt 
werden, nicht fertiggestellt oder zum persönlichen Gebrauch bestimmt sind 
(Art. 5 Abs. 3 BGÖ). Verwaltungsverordnungen, die von den zuständigen Behör-
den in Kraft gesetzt wurden, fallen nicht unter die Ausnahmebestimmung von 
Artikel 5 Absatz 3 BGÖ (Pfisterer 2007, 149). Im Übrigen erfüllen die Verwaltungs-
verordnungen die Voraussetzungen von Artikel 5 Absatz 1 BGÖ, weshalb sie als 
amtliche Dokumente zu qualifizieren sind.

Nach Artikel 6 Absatz 1 BGÖ verfügt jede Person über das Recht, amtliche Do-
kumente einzusehen und von den Behörden Auskünfte über den Inhalt amtli-
cher Dokumente zu erhalten. Dieses Zugangsrecht gilt auch für Verwaltungsver-
ordnungen: Jede Person ist berechtigt, die Verwaltungsverordnung selbst 
einzusehen (Mahon/Gonin, Kommentar BGÖ 2008, Art. 6 Rz. 15). Gewähren die 
Behörden einer Person den Zugang, so steht er in demselben Umfang auch jeder 
weiteren Gesuchstellerin oder jedem weiteren Gesuchsteller zu (Art. 2 VBGÖ). Die 
Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller kann die Verwaltungsverordnung vor Ort 
einsehen oder oder eine Kopie anfordern. Die Bundesverwaltung ist grundsätz-
lich berechtigt, für Kopien eine Gebühr zu verrechnen (Art. 17 sowie 14–16 BGÖ). 

Der Zugang zu einer Verwaltungsverordnung kann nur verweigert werden, 
wenn ein Ausnahmetatbestand nach Artikel 7 oder 8 BGÖ vorliegt. Den Beweis 
einer solchen Ausnahme vom Öffentlichkeitsprinzip ist von den Behörden zu er-
bringen (BBl 2003 2002). 

Artikel 7 BGÖ enthält eine abschliessende Aufzählung von Ausnahmebestim-
mungen. Enthält ein Dokument Informationen nach Artikel 7 Absatz 1 BGÖ, so 
kann der Zugang eingeschränkt, aufgeschoben oder verweigert werden. Eine Aus-
nahme vom Öffentlichkeitsprinzip ist nicht leichthin anzunehmen. Vielmehr 
muss die Beeinträchtigung im Fall einer Offenlegung von einer gewissen Erheb-
lichkeit sein. Zudem muss ein ernsthaftes Risiko bestehen, dass sie eintritt (Cot-
tier/Schweizer/Widmer, Kommentar BGÖ 2008, Art. 7 Rz. 4). Für Verwaltungsver-
ordnungen kommt insbesondere Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c BGÖ in 
Betracht. Der Zugang zu Verwaltungsverordnungen kann eigeschränkt werden, 
wenn damit die zielkonforme Durchführung konkreter Massnahmen gefährdet 
wird (Bst. b). Diese Ausnahmebestimmung ist indessen sehr restriktiv anzuwen-
den. Sie soll nur zum Zuge kommen, «wenn die Offenlegung der durchzuführen-
den Massnahmen deren Erfolg ernsthaft gefährdet» (Cottier/Schweizer/Widmer, 
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Kommentar BGÖ 2008, Art. 7 Rz. 24). Denkbar ist dies beispielsweise bei Verwal-
tungsverordnungen, die die Auslösung von Kontrollverfahren regeln (Uhlmann/
Binder 2009,  62, Cottier /Schweizer/Widmer, Kommentar BGÖ 2008, 
Art. 7 Rz. 24 Fn. 32). Vorstellbar ist auch die Einschränkung des Zugangs zu Ver-
waltungsverordnungen, wenn sie die innere oder äussere Sicherheit betreffen 
und deren Bekanntgabe einen entscheiden Nachteil für die Sicherheit der Schweiz 
bedeuten würde. Dies kann beispielsweise bei gewissen Weisungen und Richtli-
nien der Nachrichtendienste der Fall sein.

Weiter sieht Artikel 8 BGÖ besondere Fälle vor von negativen Ausnahmen 
(kein Recht auf Zugang; Abs. 1–4) und von positiven Ausnahmen (keine Einschrän-
kung nach Art. 7 BGÖ möglich; Abs. 5). 

 4.4 Zugangsgesuche zu Verwaltungsverordnungen nach BGÖ: Praxis 
Die Umfrage bei einigen Öffentlichkeitsberaterinnen und -beratern der Verwal-
tungseinheiten des Bundes hat ergeben, dass Zugangsgesuche zu Verwaltungsver-
ordnungen äusserst selten sind. In vielen Verwaltungseinheiten sind bisher keine 
Gesuche bekannt8. Einige Verwaltungseinheiten gaben an, dass sie die bei ihnen 
eingegangenen Gesuche jeweils mit Verweis auf die Publikation im Internet erle-
digen konnten9. Einzelne Gesuche gab es im Bundesamt für Migration, in der Direk-
tion für Ressourcen im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegen-
heiten und im Generalsekretariat des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements. 
Dabei handelt es sich vorwiegend um Verwaltungsverordnungen organisatorischer 
Art. Gemäss den erhaltenen Auskünften wurde der Zugang jeweils gewährt. 

 5  Schlussfolgerungen
Verwaltungsverordnungen sind in der Praxis sehr zahlreich. Da Verwaltungsver-
ordnungen zur Vereinheitlichung der Verwaltungspraxis beitragen, sind sie ins-
besondere beim Gesetzesvollzug auch für die Öffentlichkeit von Bedeutung. 

Gestützt auf die Ergebnisse der Umfragen, die im Rahmen der Arbeiten an der 
vorliegenden Abhandlung durchgeführt wurde, lässt sich der Schluss ziehen, dass 
heute viele Verwaltungseinheiten die meisten vollzugslenkenden Verwaltungs-
verordnungen veröffentlichen. Zurückhaltender sind sie bei den Verwaltungs-
verordnungen organisatorischer Natur. Gleichzeitig sind Zugangsgesuche nach 
BGÖ zu Verwaltungsverordnungen äusserst selten. Inwiefern die Bestimmungen 
in den GTR über die Empfehlung zur Publikation von wichtigen Verwaltungsver-
ordnungen und im BGÖ über die aktive Information von amtlichen Dokumenten 
und somit auch von Verwaltungsverordnungen zu einer vermehrten Publikation 
insbesondere im Internet geführt haben, lässt sich nicht schlüssig beantworten. 
Das Gleiche gilt für die Frage, ob die kleine Anzahl von Zugangsgesuchen nach 
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BGÖ auf die breite Veröffentlichung von Verwaltungsverordnungen zurückzu-
führen ist. Es kann indessen festgestellt werden, dass in der Bundesverwaltung 
im Zusammenhang mit den Verwaltungsverordnungen das Bewusstsein der Be-
deutung der Transparenz vorhanden ist. Einige Verwaltungseinheiten pflegen 
eine grosszügige Publikationspraxis, um einen möglichst einheitlichen Vollzug 
zu gewährleisten (vgl. Ziff. 3.3.3). Zudem darf angenommen werden, dass Arti-
kel 6 Absatz 3 BGÖ, wonach der Anspruch auf Zugang nach den Absätzen 1 und 2 
im Falle einer Veröffentlichung auf einer Internetseite erfüllt ist, durchaus dazu 
beiträgt, dass die Verwaltungseinheiten viele Verwaltungsverordnungen im In-
ternet publizieren. 

Anders verhält es sich mit der Auffindbarkeit von Verwaltungsverordnungen. 
Während seit einigen Jahren die Veröffentlichung und damit die Zugänglichkeit 
der in Erlassform gekleideten Verwaltungsverordnungen des Bundesrates ge-
währleistet ist, ist die Auffindbarkeit der im Internet publizierten Verwaltungs-
verordnungen der Bundesverwaltung unbefriedigend. Zwar gibt es durchaus 
Gründe, die für die dezentrale Veröffentlichung der Verwaltungsverordnungen 
jeweils auf den Internetseiten der zuständigen Verwaltungseinheiten sprechen. 
So macht es Sinn, die Verwaltungsverordnung auf der Seite der erlassenden Ver-
waltungseinheit zu veröffentlichen, da auf der gleichen Internetseite gleichzei-
tig auch weitere Informationen stehen dürften, die einen Zusammenhang mit 
der Verwaltungsverordnungen haben. Indessen sind Aufbau und Struktur dieser 
Seiten teilweise sehr unterschiedlich. Auch dürfte den Interessierten nicht im-
mer klar sein, auf der Internetseite welcher Verwaltungseinheit des Bundes eine 
bestimmte Verwaltungsverordnung aufgeschaltet ist. Es ist daher zu erwägen, 
den im Rahmen des Projektes «Verbesserung der Weisungsbewirtschaftung des 
Bundes» gemachten Vorschlag, eine zentrale Publikation aller Verwaltungsver-
ordnungen auf einer Datenbank einzuführen, wieder aufzunehmen und zu prü-
fen. Eine solche Möglichkeit bietet allenfalls die anstehende Teilrevision des Pu-
blG. Der Vorentwurf der Änderung des PublG, der vom Bundesrat am 
21. November 2012 in die Vernehmlassung geschickt wurde10, sieht neu ausdrück-
lich eine online zugängliche Plattform vor, die der Veröffentlichung von Texten 
ausserhalb der eigentlichen amtlichen Publikationsgefässe dient. Nach Arti-
kel 13a Absatz 2 des Vorentwurfs (VE-PublG) soll der Bundesrat – neben der Ver-
öffentlichung der Amtlichen Sammlung, der Systematischen Sammlung des Bun-
desrechts, dem Bundesblatt, den durch eine Verweispublikation ausgelagerten 
Texte, den Unterlagen zu Vernehmlassungen und Anhörungen im Sinne des Ver-
nehmlassungsgesetzes vom 18. März 2005 (VlG; SR 172.061) sowie vergangenen 
Fassungen des Bundesrechts – in seiner Ausführungsverordnung auch die Veröf-
fentlichung weiterer Texte auf dieser Publikationsplattform vorsehen können. 
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Artikel 13a Absatz 2 VE-PublG würde somit auch die zentrale Veröffentlichung al-
ler zur Veröffentlichung bestimmten Verwaltungsverordnungen ermöglichen. 
Eine solche zentrale Publikation würde erheblich zur Auffindbarkeit und Trans-
parenz der Verwaltungsverordnungen beitragen. «Übersteht» Artikel 13a Ab-
satz 2 VE-PublG den Gesetzgebungsprozess, so wäre die Prüfung der zentralen Ver-
öffentlichung der Verwaltungsverordnungen auf der Plattform sehr zu begrüssen.

Patrick Mägli, Sektion Recht, Schweizerische Bundeskanzlei, 
E-Mail: patrick.maegli@bk.admin.ch

Anmerkungen
1 Der Bericht der VKB über die Verbesserung der Wei-

sungsbewirtschaftung des Bundes wurde nicht ver-
öffentlicht.

2 www.bk.admin.ch > Themen > Gesetzgebung > Ge-
setzestechnik. Dieser Beitrag bezieht sich auf die 
GTR von 2003. Die GTR werden zurzeit vollständig 
überarbeitet und in der 1. Hälfte 2013 neu herausge-
bracht. Inhaltlich ändert sich an der Regelung zu 
den Verwaltungsverordnungen nichts.

3 www.bk.admin.ch/br > Themen > Führen heisst vo-
rausschauen > Gesetzgebung > Weisungen des Bun-
desrates

4 Dazu gehören beispielsweise das Bundesamt für 
Strassen (ASTRA), das Bundesamt für Umwelt 
(BAFU), das Bundesamt für Gesundheit (BAG), das 
Bundesamt für Sport (BASPO), das Bundesamt für 
Zivilluftfahrt (BAZL), das Bundesamt für Verkehr 
(BAV), die Hauptabteilung Internationale Rechts-
hilfe des Bundesamtes für Justiz (BJ), die Bundes-
kanzlei (BK), das Bundesamt für Sozialversicherun-
gen (BSV) und das Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation (SBFI).

5 So z. B. die Generalsekretariate des Eidgenössischen 
Volkswirtschaftsdepartements (GS-EVD) und des 
Eidgenössischen Departements für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport (GS-VBS).

6 Dazu gehören beispielsweise das Eidgenössische 
Personalamt (EPA), die Direktion für Ressourcen im 
Eidgenössischen Departement für auswärtige An-
gelegenheiten (EDA) und die zentralen Dienste des 
Bundesamtes für Justiz (BJ).

7 Der Zugang erfolgt über ein sogenanntes «Gast-
konto». 

8 So z. B. im Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
(BABS), im BAG, im BASPO, im BAZL, im Bundesamt 
für Landwirtschaft (BLW), in der Eidgenössischen Fi-
nanzverwaltung (EFV), im Nachrichtendienst des 
Bundes (NDB), im SBFI und im Staatssekretariat für 
Wirtschaft (SECO). 

9 Dazu gehören namentlich das ASTRA, das BAV und 
das BSV.

10 BBl 2012 9230; abrufbar unter www.admin.ch > Ak-
tuell > Vernehmlassungen (Vernehmlassung der 
Bundeskanzlei).
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  Résumé
Les ordonnances administratives de la Confédération ne sont publiées ni dans le Recueil 
officiel du droit fédéral ni, en général, dans la Feuille fédérale. Dans ce qui suit, après 
l’introduction et la définition de l’ordonnance administrative, les bases légales de la 
publication des ordonnances administratives sont traitées dans une première partie (ch. 3) 
ainsi que la pratique actuelle du Conseil fédéral et de l’administration fédérale. Dans une 
seconde partie (ch. 4), l’accès aux ordonnances administratives tel que prévu dans la loi sur 
la transparence est ensuite analysé et la pratique présentée. Dans les conclusions (ch. 5), la 
possibilité d’une publication centrale des ordonnances administratives de la Confédération 
est envisagée. 


